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Anforderungen an die Rolle der Kommunen in der Pflege Positionen des GKV-Spitzenverbandes anlässlich der Verhandlungen zwischen Bund und Ländern beschlossen vom Verwaltungsrat am 10. Juni 2015



In Deutschland sind bereits heute über 2 Millionen Menschen auf Pflege, Betreuung oder Unterstützung angewiesen, weil sie aufgrund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung in unterschiedlichem Umfang Hilfe bei der Bewältigung der regelmäßigen Aufgaben des täglichen Lebens benötigen. Aufgabe der Pflegeversicherung ist es, den Pflegebedürftigen solidarische Unterstützung zukommen zu lassen, damit sie möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben in ihrem gewohnten Umfeld führen können. Die Pflegeversicherung stellt eine Grundsicherung in Form von unterstützenden Hilfeleistungen sicher. Sowohl Eigenleistungen der Versicherten als auch weitere Leistungen anderer Träger sind daher erforderlich. Angesichts der demografischen Entwicklung wird die Zahl der Pflegebedürftigen weiter steigen und damit auch die Herausforderung, eine an den Bedürfnissen der Betroffenen orientierte, pflegerische Versorgung in Zukunft sicherzustellen. Der GKV-Spitzenverband beschäftigt sich daher seit Langem mit der Frage, wie eine optimale Versorgung, vor allem auch im Zusammenspiel von Pflegekassen und Kommunen, zielgerichtet und im Kontext der pflegerischen Versorgung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe organisiert werden kann. Der GKV-Spitzenverband begrüßt daher die Einrichtung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die auf Grundlage des Koalitionsvertrages und unter Beteiligung des Bundesministeriums für Gesundheit im Jahr 2014 ihre Arbeit aufgenommen hat. Sie soll klären, wie die Rolle der Kommunen bei der Pflege noch weiter gestärkt und ausgebaut werden kann und wie die Kommunen verantwortlich in die Strukturen der Pflege eingebunden werden können. Im Zusammenwirken mit städteplanerischen Instrumenten sollen Sozialräume so entwickelt werden, dass pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld verbleiben können. Insbesondere soll geklärt werden, wie die Steuerungs- und Planungskompetenz für die regionale Pflegestruktur gestärkt werden kann. Laut Koalitionsvertrag kommen hierfür aufgrund ihres hohen sozialräumlichen Bezuges die Pflegeberatung – insbesondere in Pflegestützpunkten –, Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtlich Engagierte, die laufende Beratung der Empfängerinnen und Empfänger von Pflegegeld sowie die Beteiligung bei der Leistungsgewährung für infrastrukturfördernde Maßnahmen in Betracht. Im Einzelnen befasst sich die Bund–Länder-Arbeitsgruppe mit der Planungs- und Steuerungskompetenz, dem Beratungsgeschehen und der Zusammenarbeit der Akteure. Der GKV-Spitzenverband vertritt folgende Positionen und konzentriert sich hierbei auf die Pflegeberatung.
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1. Die pflegerische Versorgung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe Der Wunsch pflege- und hilfebedürftiger Menschen, möglichst lange im vertrauten Umfeld (Sozialraum) zu leben, muss das gemeinsame Ziel einer engen Zusammenarbeit aller Akteure (Länder, Kommunen, Pflegekassen und Pflegeanbieter) im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten sein. Auf Grundlage des geltenden Rechts wirken die Länder, Kommunen, Pflegeeinrichtungen und Pflegekassen darauf hin, eine leistungsfähige, regional gegliederte, ortsnahe und aufeinander abgestimmte ambulante und stationäre pflegerische Versorgung zu gewährleisten. Sie tragen zum Ausbau und zur Weiterentwicklung der notwendigen pflegerischen Versorgungsstrukturen bei (§ 8 SGB XI). Die Länder sind verantwortlich für die Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichenden und wirtschaftlichen pflegerischen Versorgungsstruktur. Das Nähere wird durch Landesrecht bestimmt (§ 9 SGB XI). Die Pflegekassen haben im Rahmen ihrer Leistungsverpflichtung die pflegerische Versorgung der Versicherten zu gewährleisten (§ 69 SGB XI). Die Rechte von pflege- und hilfebedürftigen Menschen, insbesondere deren Recht auf Selbstbestimmung, kann besonders dann gesteigert werden, wenn die verantwortlichen Akteure eng zusammenarbeiten mit dem Ziel, die Autonomie der pflege- und hilfebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen zu stärken. Eine Verlagerung der Finanzierungsverantwortung führt nicht zur Realisierung dieses Ziels und darf daher nicht erfolgen.



2. Die kommunale Altenhilfe und die regionale Verzahnung von Versorgungsangeboten sind Aufgaben der Kommunen Den Kommunen als Trägerinnen der Daseinsvorsorge und der kommunalen Altenhilfe kommt bei der Sozialraumgestaltung und wohnortnahen Versorgung eine zentrale Bedeutung zu. Kommunale Leistungen der Altenhilfe müssen ebenso bedarfsgerecht zur Verfügung stehen wie die der medizinischen Versorgung und Pflege sowie Maßnahmen zur Unterstützung der pflegenden Angehörigen. Dafür ist in § 71 SGB XII die kommunale Altenhilfe als verpflichtende Aufgabe zu konkretisieren und von den Ländern als Aufgabe der Kommunen im Hinblick auf die Verknüpfung mit der Pflege stärker auszugestalten. In jedem Fall muss sichergestellt werden, dass die Kommunen die Altenhilfe für ihre Bewohnerinnen und Bewohner bedarfsgerecht bereitstellen. Auch dann, wenn Kommunen unter Haushaltsvorbehalt/Haushaltssicherung stehen, müssen deren Pflichtaufgaben erfüllt werden. Das ist die Voraussetzung, um angesichts der demografischen Entwicklung den Sozialraum in den Kommunen zukunftsorientiert zu gestalten. Themen wie Wohnung und Wohnumfeld, Einkaufen, altersgerechte Dienste, kulturelle Bedürfnisse und soziale Netzwerke sowie die
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Nutzbarkeit des öffentlichen Personennahverkehrs sollten im Zentrum der kommunalpolitischen Zielsetzungen und Handlungsfelder stehen. Alle Angebote müssen darüber hinaus sinnvoll miteinander vernetzt werden. Zentrale Aufgaben der Kommunen sind die Analyse des Bedarfs und des pflegerischen Angebots. Da die Länder (Kommunen) verantwortlich für die Vorhaltung einer zahlenmäßig ausreichenden pflegerischen Versorgungsstruktur sind, kommt ihnen auch die Aufgabe zu, bei festgestellten Defiziten durch Instrumente der Pflegeinfrastrukturförderung Angebote zu steuern. Die hierzu erforderlichen gesetzlichen Möglichkeiten der Förderung (§ 9 SGB XI) bestehen bereits und sind konsequent umzusetzen. Aufgabe der Länder ist es, die hierfür erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen. Eine wesentliche Aufgabe der Pflegekassen ist die Erfüllung des Sicherstellungsauftrags nach § 69 SGB XI und dessen Finanzierung im Rahmen der Leistungspflicht. Dem werden die Pflegekassen insbesondere durch die Zulassung von ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen zur pflegerischen Versorgung der Versicherten gerecht. Die Zulassung einer Pflegeeinrichtung erfolgt durch Abschluss eines Versorgungsvertrages zwischen dem Träger der Pflegeeinrichtung und den Landesverbänden der Pflegekassen im Einvernehmen mit den Trägern der Sozialhilfe. Jede Pflegeeinrichtung, die die gesetzlichen und vertraglichen Voraussetzungen erfüllt, hat bislang Anspruch auf Abschluss eines Versorgungsvertrages. Die Zulassung einer Pflegeeinrichtung durch Versorgungsvertrag zusätzlich von der Voraussetzung abhängig zu machen, dass spezifische, in einer kommunalen Planung festgestellte qualitative Anforderungen erfüllt werden, die sich aus der regionalen Versorgungsstruktur und dem gesetzlichen Ziel des Verbleibs des Pflegebedürftigen im gewohnten sozialen Umfeld ableiten lassen, führen zu parallelen Verfahren und damit ggf. zur Rechtsunsicherheit. Vermeidbare Rechtsstreite wären die Folge. Außerdem werden durch eine solche Regelung Fehlanreize geschaffen, weil dadurch weitere Zulassungen von Pflegeeinrichtungen in nicht ausreichend versorgten Regionen verhindert werden. Der Abschluss von Versorgungsverträgen und die in diesem Zusammenhang stehende Vereinbarung von Vergütungen müssen wie bisher Aufgaben der Pflegekassen – im Einvernehmen mit den Sozialhilfeträgern – bleiben. Das Zulassungsgeschäft der Pflegekassen bietet nicht den Rahmen, eventuell von den Ländern identifizierte quantitative Defizite bei der Versorgung zu beheben. Hierfür sind infrastrukturelle Maßnahmen der Länder bzw. der Kommunen angezeigt, die Beratungsgegenstand eines übergreifenden Landesgremiums (vgl. Ausführungen zu 5.) sein können.
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3. Niedrigschwellige Angebote gezielt auf- und ausbauen Mit Inkrafttreten des Ersten Pflegestärkungsgesetzes zum 01.01.2015 wurde der bisherige Anspruch auf zusätzliche Betreuungsleistungen zum einen auf alle Pflegebedürftigen ausgeweitet und zum anderen um zusätzliche Entlastungsleistungen erweitert. Darüber hinaus kann bis zu 40 v. H. des Anspruchs auf Pflegesachleistungen für anerkannte niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsleistungen übertragen werden. Ziel ist es, ein bundesweit flächendeckendes Angebot zur Verfügung zu stellen. Mit dieser Neuregelung kommt den niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsleistungen bei der Versorgung von pflegebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit bedrohten Menschen sowie der Entlastung der Angehörigen eine zentrale Rolle zu. Die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtsverordnungen zur Anerkennung liegt bei den Ländern. Die Ermächtigung der Länder, das Nähere über die Anerkennung niedrigschwelliger Betreuungs- und Entlastungsleistungen sowie den Qualitätsanforderungen zu bestimmen, beinhaltet auch die Möglichkeit, die Anerkennung an die Kommunen zu delegieren oder sie stärker bei diesen Prozessen einzubeziehen. Damit besteht bereits heute die Möglichkeit, die pflegerische Infrastruktur gezielt vor Ort weiterzuentwickeln und auf- und auszubauen. Hiervon sollte stärker Gebrauch gemacht werden. Niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsleistungen werden nach Landesrecht anerkannt, die Finanzierung dieser Leistungen erfolgt im Wege der Kostenerstattung durch die Pflegekassen. Für eine umfassende Wahrnehmung der Pflegeberatung und des individuellen Fallmanagements benötigen die Pflegekassen Informationen über niedrigschwellige Angebote (Angebotsprofile, Qualitätsanforderungen, Preise). Aufgrund der unterschiedlichen Landesregelungen ist ein einheitlicher Informationsfluss derzeit jedoch nicht regelhaft sichergestellt. Um Pflegebedürftige bei der Ausübung ihres Wahlrechts zu unterstützen und um die Überschaubarkeit des vorhandenen Angebots zu gewährleisten, sind den Pflegekassen diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Hierfür ist eine gesetzliche Grundlage notwendig. Darüber hinaus ist eine zugängliche Veröffentlichung der Angebote für alle Versicherten erforderlich, z. B. auf den Internetportalen der Pflegekassen.
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4. Die Pflegeberatung und das individuelle Fallmanagement sind Aufgaben der Pflegekassen Die Leistungen der Pflegeversicherung werden durch die Pflegekassen gewährt und finanziert. Die gesetzlich verankerte Verzahnung der Aufgaben von Pflege- und Krankenkassen ermöglicht sachgerecht im Miteinander die Sicherstellung der medizinisch-pflegerischen Versorgung der Bevölkerung. Die heute bestehenden Strukturen und Erfahrungen bedingen folgerichtig, dass die Beratung der Versicherten in der Hand der Kassen liegt. Das Beratungsgeschehen (Pflegeberatung nach §§ 7, 7a SGB XI) ist originäre Aufgabe der Pflegekassen. Pflegebedürftige Menschen, deren Angehörige sowie Lebenspartnerinnen und -partner werden von den Pflegekassen über die mit der Pflegebedürftigkeit zusammenhängenden Fragen, insbesondere über Leistungen der Pflegekassen und anderer Träger – z. B. der Krankenversicherung – unterrichtet und beraten. Hierzu zählt auch, dass den Pflegebedürftigen Informationen über die Leistungen und Vergütungen der zugelassenen Pflegeeinrichtungen vor Ort sowie auf Wunsch das Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit übermittelt wird. Zusätzlich zu diesen Angeboten haben Antragstellerinnen und Antragsteller sowie Bezieherinnen und Bezieher von Pflegeleistungen seit 2009 einen Anspruch auf individuelle Pflegeberatung durch qualifizierte Pflegeberaterinnen und -berater der Pflegekassen. Diese Beratung zielt darauf ab, • den Hilfebedarf unter Berücksichtigung der Begutachtungsergebnisse zu erfassen und zu analysieren, • einen individuellen Versorgungsplan zu erstellen, der sowohl die notwendigen Sozialleistungen als auch gesundheitsfördernde, präventive, kurative, rehabilitative sowie sonstige medizinische, pflegerische und soziale Hilfen umfasst, • dass die im Versorgungsplan enthaltenen Maßnahmen umgesetzt und vom zuständigen Träger genehmigt werden, • bei besonders komplexen Fallgestaltungen den Hilfeprozess auszuwerten und zu dokumentieren. Auf Wunsch erfolgt die Pflegeberatung in der häuslichen Umgebung bzw. in Pflegestützpunkten. Insbesondere durch das Zusammenwirken von Kranken- und Pflegekassen hat sich die als individuelles Fallmanagement ausgestaltete Pflegeberatung bewährt. Die vorgeschriebene wissenschaftlich begleitete Evaluation der Pflegeberatung, die der GKV-Spitzenverband 6



unter dem Titel „Pflegeberatung“ 2012 veröffentlicht hat, zeigt, dass die Pflegeberatung durch die Pflegekassen von den Versicherten in nahezu allen Fällen positiv bewertet wird. Zugleich bestätigt die Studie aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer die Neutralität und Unabhängigkeit der Pflegeberatung durch die Pflegekassen. Insgesamt leistet die Pflegeberatung einen wichtigen Beitrag dazu, Pflegebedürftige und ihre Angehörigen umfassend zu begleiten. Angesichts der demografischen Entwicklung kommt dem präventiven und gesundheitsfördernden Potenzial der Pflegeberatung eine wachsende Bedeutung darin zu, häusliche Pflegearrangements zu stabilisieren und einen längeren Verbleib in der häuslichen Umgebung zu sichern. Dazu bedarf es nicht des Aufbaus neuer Strukturen bzw. der Kompetenzverlagerung in andere Zuständigkeiten. Erforderlich ist vielmehr die konsequente Verzahnung der Angebote auf Grundlage kooperativer Strukturen, auch um die besondere Fachexpertise der jeweiligen Träger für den Betroffenen zu erhalten. Ein kooperatives Handeln von Kommunen und Kassen in der Beratung ist durch die Verträge über den Betrieb von gemeinsamen Pflegestützpunkten gewährleistet. Die bestehenden gesetzlichen Regelungen zur Organisation von Pflegestützpunkten sind ausreichend. Eine Übertragung der Verantwortung auf die Kommunen führt nicht zur Verbesserung der Versorgungssituation. Pflegebedürftige, die Pflegegeld beziehen, haben entsprechend ihrer Pflegestufe vierteljährlich bzw. halbjährlich einen Beratungseinsatz in der eigenen Häuslichkeit durch eine zugelassene Pflegeeinrichtung abzurufen. Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche sind aufgrund der Blockade der Vereinigungen der Träger der ambulanten Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene bisher nicht vereinbart worden. Zur Sicherstellung eines einheitlichen Qualitätsstandards für diese Beratungseinsätze bedarf es eines Qualifikationsrahmens; eine gesetzliche Regelung ist notwendig. Angesichts der verschiedenen Akteure, die Pflegebedürftige und ihre Angehörige beraten, ist es sinnvoll, Mindestanforderungen zu den Inhalten der Beratung, den Qualifikations- und Fortbildungsmaßnahmen zu schaffen, um die Qualität der Beratung weiterzuentwickeln. Auch dabei kann auf den vorhandenen Strukturen aufgebaut und die Empfehlungen nach § 7a SGB XI erweitert werden. Zur Frage der besseren Verzahnung der Beratungs- und Unterstützungsangebote können die Möglichkeiten von Modellprojekten nach § 8 Abs. 3 SGB XI genutzt werden.
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5. Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Pflegekassen stärken Der Weg für eine sinnvolle Stärkung der Rolle der Kommunen in der Pflege liegt nicht in der Verlagerung von Kompetenzen der Kranken- und Pflegekassen auf die Kommunen. Vielmehr ist ein gemeinsames Handeln im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten notwendig. Für eine Optimierung der Zusammenarbeit sind die vorhandenen Strukturen zu nutzen und ggf. bedarfsgerecht auszubauen. Der Aufbau von Doppelstrukturen und Insellösungen ist nicht zielführend und daher zu vermeiden. Zur Verbesserung der Versorgungssituation pflegebedürftiger Menschen und deren Angehörigen ist es notwendig, die Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen in ihrer Rolle als Träger der Daseinsvorsorge und kommunalen Altenhilfe sowie der Pflegekassen als Träger der Pflegeversicherung zu optimieren: Planungs- und Steuerungskompetenz Nach der Analyse der pflegerischen Angebotsstrukturen werden unter Federführung der Kommunen Feststellungen zur Weiterentwicklung der Pflegeinfrastruktur in regionalen Gremien (z. B. regionale Pflegekonferenzen) unter Mitwirkung der Landesverbände der Pflegekassen und der weiteren in § 8 SGB XI genannten Beteiligten getroffen. Das Ergebnis der gemeinsamen Beratung ist Grundlage einer selektiven Infrastrukturförderung der Länder und der Kommunen. Die Finanzierung der Infrastrukturförderung ist nicht Aufgabe der Pflegeversicherung. Informationstransfer Erforderliche Daten auf regionaler Ebene können im Rahmen vorhandener Statistiken unter Beachtung des Datenschutzes erfasst und ausgetauscht werden. Soweit sinnvoll, sind diese Statistiken im Hinblick auf regionale Bezüge anzupassen. Den Pflegekassen sind die Informationen über niedrigschwellige Angebote (Angebotsprofile, Qualitätsanforderungen Preise) auf gesetzlicher Grundlage zur Verfügung zu stellen. Sektorenübergreifende Versorgungsfragen Zur Klärung sektorenübergreifender Versorgungsfragen kann die Einrichtung eines Landesgremiums analog § 90a SGB V oder eine Zusammenarbeit der Akteure in der Pflege mit den bereits bestehenden gemeinsamen Landesgremien nach § 90a SGB V sinnvoll sein. Bei Schaffung von neuen Gremien ist jedoch zu klären, in welchem Kontext das jeweilige Gremium tätig sein soll und in welchem Bezug es zu anderen Gremien steht. Der Aufbau von Doppelstrukturen ist zu vermeiden.
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